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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stqdtrotes

Öffentliche Sitzung vom 27. Jonuor 2020

TAGESORDNUNG: stödtische stroßenverkehrsordnung - Genehmigung einer
Ergönzungsverordnung betreffend:
e) die Einrichtung einer 30er Zone in der Gülcherstroße

DER STADTRAT,

Aufgru nd des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Noch Kenntnisnqhme des Anwohnersommelschreibens der Stroßenzüge
Gülcherstroße / Hütte, vertreten durch Herrn Groje( vom 28. August 2019, wonqch
die Anwohner einen rosonten Fohrstil der Verkehrsteilnehmer monieren und hier um
Abhilfe boten;

Noch Kenntnisnohme seines Beschlusses vom 2. Dezembet 2019, wonoch dos
Kollegium die Enrueiterung der 30er Zone Hütte ouf die kompleüe Gülcherstroße
beschlossen ho[ do der Aufwond sehr gering ist und einen hohen Effekt erzielt

ln Eruvögung, doss es sich doher empfiehlt die Gülcherstrqße und dos Teilstück
Mühlenweg, zwischen Gülcherstroße und Hütte, ols 30er Zone einzurichten;

Noch Kenntnisnohme des positiven Gutochtens von Frou J. Docteur des Öffentlichen
Dienstes der Wollonie vom 30. Dezember 201 9;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss,

beschließt
einstimmig,

die Einrichtung einer 30er Zone für die Gülcherstroße und dos Teilstück Mühlenweg,
zwischen Gülcherstroße und Hütte, zu genehmigen und die stodtische
Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel entsprechend
onzupossen:

Artikel 1

ln der Gülcherstroße und dos Teilstück Mühlenweg, zwischen Gülcherstroße und
Hütte, wird eine 30er Zone eingerichtet

Artikel 2:
Eine Beschilderung vom Typ F4o und F4b der ollgemeinen Stroßenverkehrsordnung
wird on den in Froge kommenden Stellen ongebrocht



Vedeilen

J. BREUER

H. MIESSEN

Protokollbuch

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß ou2ustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit gewöhnlichen
Polizeistrofen geohndet insofem dos Gesetz keine onderen Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Gemein dedekretes veröffe ntl icht

Für den Stodtrot:

Der Generoldirektor,
gez, Bernd LENTZ

Generoldi

Für gleich loutenden Auszug:
EUPEN, den 30. Jonuor 2O2O

Die Vorsitzende,
gez, Cloudiq NIESSEN
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